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 Veröffentlicht am 30.01.2001

Norm

ABGB §1478

ABGB §1497 I

ABGB §1497 IVG

Rechtssatz

Bei der Frage nach der gehörigen Fortsetzung einer Klage zur Aufrechterhaltung deren die Verjährung

unterbrechenden Wirkung ist nur die - nicht von einer Stundungswirkung beein9usste - Rechtzeitigkeit bestimmter

Prozesshandlungen des Klägers zu beurteilen. Das Wesen der Stundung unterscheidet sich nämlich von anderen,

gleichfalls in sich geschlossenen selbständigen Tatbeständen, die zwar auch unlösbar mit der Beurteilung der

Verjährung einer Forderung verknüpft sind, aber auf anderen Sachverhaltselementen beruhen.
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